
Ihr Leben ist uns wichtig! Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Würzburg

Informationen      
über die 
Geburtsmeldung

PATIENTENINFORMATION

Uhlandstraße 7
97980 Bad Mergentheim
www.ckbm.de
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Das Standesamt der Stadt Bad Mergentheim  
finden Sie im  Neuen Rathaus, 
  Bahnhofplatz 1
  97980 Bad Mergentheim 

              Telefon 07931 57-3401
   07931 57-3403
                          07931 57-3406

Öffnungszeiten:

Liebe Eltern,

die Anzeige der Geburt Ihres Kindes erfolgt durch uns 
schriftlich beim Standesamt in Bad Mergentheim. 
Dazu benötigen wir von Ihnen das Formular: 
„Erklärung über Beilegung von Vornamen“
 
Dieses Formular muss vollständig ausgefüllt und von 
beiden Elternteilen persönlich unterschrieben werden.
Sie finden dieses Formular auch als pdf zum Ausdru-
cken auf unserer Homepage unter www.ckbm/medi-
zin-pflege/fachabteilungen/gynaekologie-und-geburts-
hilfe/geburtshilfe – Die Geburt.

Die eingetragen Daten gelten verbindlich! 
Die von Ihnen benötigte Geburtsurkunde Ihres Kindes 
wird vom Standesamt der Stadt Bad Mergentheim 
ausgestellt.  
Hierzu werden folgende Unterlagen benötigt:
                    

• Die Eltern sind miteinander verheiratet:
Stammbuch der Familie mit der Eheurkunde oder 
Abschrift aus dem Eheregister.

• Die Mutter des Kindes ist geschieden oder  
verwitwet:
Zusätzlich das Scheidungsurteil mit Rechts-
kraft-vermerk oder die Sterbeurkunde des Man-
nes.

• Die Mutter des Kindes ist ledig:  
Eine Geburtsurkunde der Mutter und des Vaters 
sowie Vaterschaftsanerkennung.

• Der Vater hat die Vaterschaft bereits vor  
der Geburt anerkannt: 
Die Abschrift der Urkunde über die Vaterschafts-an-
erkennung.

• Die unverheirateten Eltern haben bereits eine 
Sorgeerklärung abgegeben: 
Die Abschrift der Sorgeerklärung 

Außerdem:

• Einverständniserklärung zur Veröffentlichung der Geburt 
Ihres Kindes (nur falls Sie eine Veröffentlichung in den 
standesamtlichen Nachrichten der Tageszeitung und auf 
der Homepage der Stadt Bad Mergentheim wünschen!)

Sofern Sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,  
benötigt das Standesamt zusätzlich zu diesen Unterlagen  
einen gültigen Pass, um prüfen zu können, ob das Kind mit  
der Geburt in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit 
erworben hat.

Sie erhalten auf dem Standesamt eine Geburtsurkunde
Für die Ausstellung dieser Geburtsurkunde ist eine  
Gebühr von 12 € pro Kind zu entrichten. 
Jede weitere beglaubigte Urkunde kostet 12 €.

Sie erhalten zudem drei gebührenfreie Geburtsbescheini-
gungen ausgestellt für:

• Die Beantragung von Elterngeld
• Die Beantragung von Kindergeld
• Die Beantragung der Mutterschaftshilfe

Bitte beachten:
Melden Sie Ihr Kind baldmöglichst bei Ihrer Kranken-
kasse an.

 

Montag bis Freitag
8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Montag
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag 
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr


